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A. Anpassungen an das Steuerharmonisierungsgesetz / interkommunaler Wohnsitzwechsel

          

A. Anpassungen an das Steuerharmonisierungsgesetz / interkom-
munaler Wohnsitzwechsel

Der [Autor]

(Erlassen von der Landsgemeinde am .....)

I.

GS VI C/1/1, Steuergesetz (StG) vom 7. Mai 2000 (Stand 1. Januar 2018), wird 
wie folgt geändert:

Art.  4
Wirtschaftliche Zugehörigkeit

1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im 
Kanton sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie

1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im 
Kanton sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie:

1. im Kanton Geschäftsbetriebe oder Betriebsstätten unterhalten;

2. an Grundstücken im Kanton Eigentum, dingliche Rechte oder diesen 
wirtschaftlich gleichkommende persönliche Nutzungsrechte haben.

2. an Grundstücken im Kanton Eigentum, dingliche Rechte oder diesen 
wirtschaftlich gleichkommende persönliche Nutzungsrechte haben.;

3. mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.

2 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie

2 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie:

1. im Kanton eine Erwerbstätigkeit ausüben;

2. als Mitglieder der Verwaltung oder Geschäftsführung von juristischen Personen 
mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton Tantiemen, Sitzungsgelder, feste Ent-
schädigungen, Mitarbeiterbeteiligungen oder ähnliche Vergütungen beziehen;

3. Gläubiger oder Nutzniesser von Forderungen sind, die durch Grund- oder 
Faustpfand auf Grundstücken im Kanton gesichert sind;
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4. im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln oder damit handeln; 4. im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln oder damit handeln;

5. Pensionen, Ruhegehälter oder andere Leistungen erhalten, die aufgrund eines 
früheren öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses von einem Arbeitgeber oder 
einer Vorsorgeeinrichtung mit Sitz im Kanton ausgerichtet werden;

6. Leistungen aus schweizerischen privatrechtlichen Einrichtungen der berufli-
chen Vorsorge oder aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge 
mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton erhalten;

7. für Arbeit im internationalen Verkehr an Bord eines Schiffes oder eines Luftfahr-
zeuges oder bei einem Transport auf der Strasse Lohn oder andere Vergütun-
gen von einem Arbeitgeber mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton erhalten.

Art.  23
Übrige Einkünfte

1 Steuerbar sind auch:

1. alle anderen Einkünfte, die an die Stelle des Einkommens aus Erwerbstätigkeit 
treten;

2. einmalige oder wiederkehrende Zahlungen bei Tod sowie für bleibende körper-
liche oder gesundheitliche Nachteile;

3. Entschädigungen für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit;

4. Entschädigungen für die Nichtausübung eines Rechtes;

5. die einzelnen Gewinne von über 1000 Franken aus einer Lotterie oder einer 
lotterieähnlichen Veranstaltung, ausgenommen die Gewinne in Spielbanken ge-
mäss Artikel 24 Ziffer 11 dieses Gesetzes;

5. Aufgehoben.

6. Unterhaltsbeiträge, die ein Steuerpflichtiger bei Scheidung, gerichtlicher oder 
tatsächlicher Trennung für sich erhält, sowie Unterhaltsbeiträge, die ein Eltern-
teil für die unter seiner elterlichen Sorge oder Obhut stehenden Kinder erhält.

Art.  24
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1 Steuerfrei sind:

1. der Erlös aus Bezugsrechten, sofern die Vermögensrechte zum Privatvermö-
gen gehören;

2. Vermögensanfälle infolge Erbschaft, Vermächtnis, Schenkung oder güterrecht-
licher Auseinandersetzung;

3. Kapitalgewinne aus der Veräusserung von beweglichem Privatvermögen; vor-
behalten bleibt Artikel 106 Absatz 1 dieses Gesetzes (wirtschaftliche Handän-
derung);

4. der Vermögensanfall aus rückkaufsfähiger privater Kapitalversicherung, ausge-
nommen aus Freizügigkeitspolicen; Artikel 20 Absatz 1 Ziffer 1 dieses Gesetzes 
bleibt vorbehalten;

5. die Kapitalzahlungen, die bei Stellenwechsel vom Arbeitgeber oder von Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge ausgerichtet werden, wenn sie der Empfänger 
innert Jahresfrist zum Einkauf in eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge ver-
wendet;

6. die Unterstützungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln;

7. die Leistungen in Erfüllung familienrechtlicher Verpflichtungen, ausgenommen 
die Unterhaltsbeiträge gemäss Artikel 23 Ziffer 6 dieses Gesetzes;

8. der Sold für Militär- und Schutzdienst sowie das Taschengeld für Zivildienst;

9. die Zahlung von Genugtuungssummen;

9a. der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zum Betrag von 5000 Franken für Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Kernaufgaben der Feuer-
wehr, wie Übungen, Pikettdienste, Kurse, Inspektionen und Ernstfalleinsätze 
zur Rettung, Brandbekämpfung, allgemeine Schadenwehr, Elementarschaden-
bewältigung. Ausgenommen sind Pauschalzulagen für Kader sowie Funktions-
zulagen und Entschädigungen für administrative Arbeiten und für Dienstleistun-
gen, welche die Feuerwehr freiwillig erbringt;
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10. die Einkünfte aufgrund der Bundesgesetzgebung über Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung;

11. die bei Glücksspielen in Spielbanken gemäss Bundesgesetz über Glücksspie-
le und Spielbanken erzielten Gewinne;

11. die bei GlücksspielenGewinne, die in Spielbanken gemäss Bundesgesetz 
über Glücksspiele und Spielbanken erzielten mit Spielbankenspielen erzielt 
werden, die nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 2017 (BGS) zuge-
lassen sind, sofern diese Gewinne nicht aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
stammen;

11a. die einzelnen Gewinne bis zum Betrag von 1 Million Franken aus der Teil-
nahme an Grossspielen, die nach dem BGS zugelassen sind, und aus der On-
line-Teilnahme an Spielbankenspielen, die nach dem BGS zugelassen sind;

11b. die Gewinne aus Kleinspielen, die nach dem BGS zugelassen sind;

12. die einzelnen Gewinne bis zu einem Betrag von 1000 Franken aus einer Lot-
terie oder einer lotterieähnlichen Veranstaltung.

12. die einzelnen Gewinne bis zu einem Betrag aus Lotterien und Geschicklich-
keitsspielen zur Verkaufsförderung, die nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben d 
und e BGS diesem nicht unterstehen, sofern die Grenze von 1000 Franken aus 
einer Lotterie oder einer lotterieähnlichen Veranstaltung.nicht überschritten 
wird.

Art.  30
Privatvermögen

1 Bei beweglichem Privatvermögen können die Kosten der Verwaltung durch Drit-
te und die weder rückforderbaren noch anrechenbaren ausländischen Quellen-
steuern abgezogen werden.

2 Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhaltskosten, die Kosten 
der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprä-
mien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden. Den Unter-
haltskosten sind Investitionen gleichgestellt, die dem Energiesparen und dem 
Umweltschutz dienen, soweit sie bei der direkten Bundessteuer abziehbar sind.

2 Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhaltskosten, die Kosten 
der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprä-
mien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden. Den Unter-
haltskosten sind Investitionen gleichgestellt, die dem Energiesparen und dem 
Umweltschutz dienen, soweit sie bei der direkten Bundessteuer abziehbar sind. 
Den Unterhaltskosten gleichgestellt sind auch die Rückbaukosten im Hinblick auf 
den Ersatzneubau, soweit sie bei der direkten Bundessteuer abziehbar sind.
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2a Investitionskosten sowie Rückbaukosten im Hinblick auf einen Ersatzneubau 
nach Absatz 2 sind in den zwei nachfolgenden Steuerperioden abziehbar, soweit 
sie in der laufenden Steuerperiode, in welcher die Aufwendungen angefallen 
sind, steuerlich nicht vollständig berücksichtigt werden können.

3 Die den Erträgen aus Grundstücken gegenüberstehenden Baurechtszinsen 
können abgezogen werden.

4 Abziehbar sind ferner die Kosten denkmalpflegerischer Arbeiten, die der Steuer-
pflichtige aufgrund gesetzlicher Vorschriften, im Einvernehmen mit den Behörden 
oder auf deren Anordnung hin vorgenommen hat, soweit diese Arbeiten nicht 
subventioniert sind.

5 Der Steuerpflichtige kann für Grundstücke des Privatvermögens anstelle der 
tatsächlichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug geltend machen. Der 
Regierungsrat legt diesen Pauschalabzug fest.

Art.  31
Allgemeine Abzüge

1 Von den Einkünften werden abgezogen:

1. die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach den Artikeln 20, 20a und 21 
steuerbaren Vermögenserträge und weiterer 50 000 Franken. Nicht abzugsfä-
hig sind Schuldzinsen für Darlehen, die eine Kapitalgesellschaft einer an ihrem 
Kapital massgeblich beteiligten oder ihr sonst wie nahe stehenden natürlichen 
Personen zu Bedingungen gewährt, die erheblich von den im Geschäftsverkehr 
unter Dritten üblichen Bedingungen abweichen;

2. die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der bezahlten Leibrenten;

3. die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich ge-
trennt lebenden Ehegatten sowie die Unterhaltsbeiträge an einen Elternteil für 
die unter dessen elterlicher Sorge oder Obhut stehenden Kinder, nicht jedoch 
Leistungen in Erfüllung anderer familienrechtlicher Unterhalts- oder Unterstüt-
zungspflichten;
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4. die gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und 
Beiträge zum Erwerb von Ansprüchen aus der Alters-, Hinterlassenen- und In-
validenversicherung und aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge;

5. Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von vertraglichen Ansprüchen aus 
anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge im Sinn und im Umfang 
von Artikel 82 BVG;

6. die Prämien und Beiträge für die Erwerbsersatzordnung, die Arbeitslosenversi-
cherung und die obligatorische Unfallversicherung;

7. die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht 
unter Ziffer 6 fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien 
des Steuerpflichtigen und der von ihm unterhaltenen Personen, bis zum Ge-
samtbetrag von 4800 Franken für in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige 
und von bis zu 2400 Franken für die übrigen Steuerpflichtigen. Für Steuerpflich-
tige ohne Beiträge gemäss den Ziffern 4 und 5 erhöhen sich diese Ansätze um 
die Hälfte. Zudem erhöhen sich diese Abzüge um 800 Franken für jedes Kind, 
für das der Steuerpflichtige einen Kinderabzug geltend machen kann;

8. die Krankheits- und Unfallkosten des Steuerpflichtigen und der von ihm unter-
haltenen Personen, soweit der Steuerpflichtige die Kosten selbst trägt und die-
se 3 Prozent der Nettoeinkünfte übersteigen;

8a. die behinderungsbedingten Kosten des Steuerpflichtigen oder der von ihm un-
terhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes vom 13. Dezember 2002, soweit der Steuerpflichtige die Kosten 
selber trägt;

9. die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten an juristi-
sche Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre öffentlichen oder 
gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind 
(Art. 60 Abs. 1 Ziff. 7), wenn diese Leistungen im Steuerjahr 100 Franken errei-
chen und insgesamt 20 Prozent der um die Aufwendungen (Art. 26–31) vermin-
derten Einkünfte nicht übersteigen. Im gleichen Umfang abzugsfähig sind ent-
sprechende freiwillige Leistungen an Bund, Kantone, Gemeinden und deren 
Anstalten (Art. 60 Abs. 1 Ziff. 1–4).
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10. die nachgewiesenen Kosten, jedoch höchstens 10 000 Franken1), für die Dritt-
betreuung jedes Kindes, das das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und mit 
der steuerpflichtigen Person, die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haus-
halt lebt, soweit diese Kosten in direktem und kausalem Zusammenhang mit 
der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen 
Person stehen;

11. die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zum Gesamtbetrag von 
10 000 Franken2) an politische Parteien, die:

a. im Parteienregister nach Artikel 76a des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 
1976 über die politischen Rechte eingetragen sind,

b. in einem kantonalen Parlament vertreten sind, oder

c. in einem Kanton bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlaments mindes-
tens 3 Prozent der Stimmen erreicht haben.

12. die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich der 
Umschulungskosten, bis zum Gesamtbetrag von 12 000 Franken, sofern:

a. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt, oder

b. das 20. Altersjahr vollendet ist und soweit es sich nicht um die Ausbildungskos-
ten bis zum ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt.

2 Leben Ehegatten in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe und erzielen bei-
de ein Erwerbseinkommen, so werden vom niedrigeren Erwerbseinkommen 10 
Prozent, jedoch mindestens 3500 Franken und höchstens 10'000 Franken abge-
zogen. Als Erwerbseinkommen gelten die steuerbaren Einkünfte aus unselbstän-
diger oder selbständiger Erwerbstätigkeit abzüglich der Aufwendungen nach den 
Artikeln 26–29 und der allgemeinen Abzüge nach Absatz 1 Ziffern 4–6. Bei er-
heblicher Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschäft oder Gewerbe des 
andern Ehegatten oder bei gemeinsamer selbständiger Erwerbstätigkeit wird je-
dem Ehegatten die Hälfte des gemeinsamen Erwerbseinkommens zugewiesen. 
Eine abweichende Aufteilung ist vom Ehepaar nachzuweisen.

1) SBE 2015 47; B RR 10. November 2015, angepasst: 10‘100 Franken.
2) SBE 2015 47; B RR 10. November 2015, angepasst: 10‘100 Franken.
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3 Von den einzelnen Gewinnen aus Lotterien oder lotterieähnlichen Veranstaltun-
gen (Art. 23 Ziff. 5) werden 5 Prozent, jedoch höchstens 5000 Franken, als Ein-
satzkosten abgezogen.

3 Von den einzelnen Gewinnen aus Lotterien oder lotterieähnlichen Veranstaltun-
gen (Art. 23 Ziff. 5) der Teilnahme an Geldspielen, welche nicht nach Artikel 24 
Ziffern 11–12 steuerfrei sind, werden 5 Prozent, jedoch höchstens 5000 Franken, 
als Einsatzkosten abgezogen. Von den einzelnen Gewinnen aus der Online-Teil-
nahme an Spielbankenspielen nach Artikel 24 Ziffer 11a werden die vom Online-
Spielerkonto abgebuchten Spieleinsätze im Steuerjahr, jedoch höchstens 25 000 
Franken abgezogen.

Art.  55
Wirtschaftliche Zugehörigkeit

1 Juristische Personen mit Sitz oder mit tatsächlicher Verwaltung ausserhalb des 
Kantons sind steuerpflichtig, wenn sie

1 Juristische Personen mit Sitz oder mit tatsächlicher Verwaltung ausserhalb des 
Kantons sind steuerpflichtig, wenn sie:

1. Teilhaber an Geschäftsbetrieben im Kanton sind;

2. im Kanton Betriebsstätten unterhalten;

3. an Grundstücken im Kanton Eigentum, dingliche Rechte oder diesen 
wirtschaftlich gleichkommende persönliche Nutzungsrechte haben.

3. an Grundstücken im Kanton Eigentum, dingliche Rechte oder diesen 
wirtschaftlich gleichkommende persönliche Nutzungsrechte haben.;

4. mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.

2 Juristische Personen mit Sitz und tatsächlicher Verwaltung im Ausland sind aus-
serdem steuerpflichtig, wenn sie

2 Juristische Personen mit Sitz und tatsächlicher Verwaltung im Ausland sind aus-
serdem steuerpflichtig, wenn sie:

1. Gläubiger oder Nutzniesser von Forderungen sind, die durch Grund- oder 
Faustpfand auf Grundstücken im Kanton gesichert sind;

2. im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln oder damit handeln. 2. im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln oder damit handeln.

Art.  59
Mithaftung
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1 Endet die Steuerpflicht einer juristischen Person, haften die mit ihrer Verwaltung 
und die mit ihrer Liquidation betrauten Personen solidarisch für die von ihr ge-
schuldeten Steuern bis zum Betrag des Liquidationsergebnisses oder, falls die ju-
ristische Person ihren Sitz oder die tatsächliche Verwaltung ins Ausland verlegt, 
bis zum Betrag des Reinvermögens der juristischen Person. Die Haftung entfällt, 
wenn der Haftende nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorg-
falt angewendet hat.

2 Für die Steuern einer aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtigen 
juristischen Person haften solidarisch bis zum Betrag des Reinerlöses Personen, 
die

1. Geschäftsbetriebe oder Betriebsstätten im Kanton auflösen;

2. Grundstücke im Kanton oder durch solche Grundstücke gesicherte Forderun-
gen veräussern oder verwerten.

3 Käufer und Verkäufer einer im Kanton gelegenen Liegenschaft haften für die 
aus der Vermittlungstätigkeit geschuldeten Steuern solidarisch bis zu 5 Prozent 
der Kaufsumme, wenn die die Liegenschaft vermittelnde juristische Person in der 
Schweiz weder ihren Sitz noch ihre tatsächliche Verwaltung hat.

3 Käufer und Verkäufer einer im Kanton gelegenen Liegenschaft haften für die 
aus der Vermittlungstätigkeit Vermittlungs- oder Handelstätigkeit geschuldeten 
Steuern solidarisch bis zu 5  Prozent der Kaufsumme, wenn die die Liegenschaft 
vermittelnde oder handelnde juristische Person in der Schweiz weder ihren Sitz 
noch ihre tatsächliche Verwaltung hat.

4 Für Steuern ausländischer Handelsgesellschaften und anderer ausländischer 
Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit haften die Teilhaber soli-
darisch.

Art.  204
Verlegung des Wohnsitzes oder Sitzes

1 Verlegt ein Steuerpflichtiger seinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder seinen Sitz 
in eine andere Gemeinde des Kantons, dauert die Steuerhoheit der Wegzugsge-
meinde für die laufende Steuerperiode unverändert fort.

1 Verlegt ein Steuerpflichtiger seinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder seinen Sitz 
in eine andere Gemeinde des Kantons, dauertkommt die Steuerhoheit der Weg-
zugsgemeinde für die laufende Steuerperiode unverändert fortder Zuzugsge-
meinde zu.

2 Kapitalleistungen gemäss Artikel 36 sind in der Gemeinde steuerbar, in welcher 
der Steuerpflichtige im Zeitpunkt der Fälligkeit der Leistung seinen Wohnsitz hat.
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II.

     Keine anderen Erlasse geändert.

III.

     Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

     Diese Änderungen treten am 1. Januar 2020 in Kraft.

[Ort]

[Behörde]


